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Im Kanton Baselland haben wir einen Bestand von zirka 7000 Bienenvölker die von 700 Imker/-innen

betreut, gepflegt und wirtschaftlich genutzt werden.

Die Bienen sind für die Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen unerlässlich. Der Bestäubungswert

ergibt sich aus dem Wert der Erträge von Kulturen, die durch Honigbienen befruchtet werden.

Der Wert der Bestäubungsleistung eines Bienenvolkes für Nutzpflanzen (Beeren, Obstgärten,

Hochstammbäume, Acker- und Gemüsebau, Saatgutproduktion) wird mit einem Betrag von Fr.

1300.-  bemessen. Zu berücksichtigen ist, dass die Honigbiene zusätzlich einen wichtigen Beitrag

zur Befruchtung der Wildpflanzen (Wildgehölze und Wildfrüchte) leistet. Somit ist Ihr ökologischer

Wert um ein Vielfaches grösser, als ihr wirtschaftlicher Wert. Wenn man bedenkt, dass 85% der

landwirtschaftlichen Erträge von der Honigbiene abhängen, ist der volkswirtschaftliche Nutzen der

Bienen enorm gross.

Zusätzlich leistet die Honigbiene einen wichtigen Beitrag zur Landschaftsqualität und zu einem

nachhaltigen und leistungsfähigen Naturhaushalt. (Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz

vom 20.11.1991) 

Die Imker/-innen erhalten für ihren Aufwand, für die Pflege und Bewirtschaftung der Bienen keinen

an den wirtschaftlichen und ökologischen Wert angemessenes Entgelt.

Der Honigwert eines Bienenvolkes liegt zwischen 150 - 200 Franken. Damit deckt ein Imker knapp

die Materialkosten für die Völkerpflege und / oder andere gesetzliche vorgeschriebenen Anschaffun-

gen für den Imkerbetrieb.

Die Anforderungen an den Imker und an eine erfolgreiche Bienenhaltung sind gross, gestaltet sich

die Pflege der Völker wegen der Bekämpfung der Varroamilbe zusehends zeitintensiver. Um diesen

wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, besuchen die meisten angehenden Imker einen

Bienenkurs. Die Kurskosten belaufen sich auf zirka  500 - 1000 Franken. Zusätzlich müssen vom

Imker gesetzliche Auflagen erfüllt werden. Diese betreffen in erster Linie die Gesetze der Tierseu-

chenverordnung (TSV vom 27. Juni 1995, TSV SR916.401) und das Lebensmittelgesetz, wegen der

Qualität des Honigs.

Seit dem 1.1.2010 (TSV Bund) ist der Bienenhalter verpflichtet sich beim Kanton registrieren zu

lassen. Somit sind alle Imker, wie übrigens auch Landwirte und andere Tierhalter im Datenerfas-

sungssystems "Agate" hinterlegt. Dieses System erfasst auch Bankverbindungen.

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
https://www.baselland.ch/werthmueller_regina-htm.315315.0.html
https://www.baselland.ch/2015_05-htm.320517.0.html#2015-337


In der Hälfte (43) der 86 Baselbieter Gemeinden wird an die Imker eine Bestäubungsprämie von der

Einwohnergemeinde, in drei Fällen von der Bürgergemeinde ausbezahlt. Diese Prämie liegt zwi-

schen 10 - 30 Franken pro Bienenvolk, im Mittel bei 20 Franken pro Bienenvolk. In Anbetracht der

wichtigen und grossen Arbeit der Imker und dem enormen volkswirtschaftlichen Wert der Be-

stäubungsleistung der Honigbiene, eine eher symbolische Anerkennung.

Ich bitte den Regierungsrat zu berichten, ob im Sinne des Gesetzes über den Natur- und

Landschaftsschutz  § 18 eine jährliche finanzielle und flächendeckende Abgeltung der

Aufwendungen pro Bienenvolk an die Imker im ganzen Kanton zu entrichten ist. 

Welches sind die Vor- und welches die Nachteile einer solchen Abgeltung?

Links:

> Bienenhaltung in der Schweiz

> Gesetz über Natur und Landschaftsschutz

http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00296/index.html?lang=de
http://bl.clex.ch/frontend/versions/87?locale=de
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